
Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein
"Ziethentt e.V., Issum
§ 1) Name und Sitz des Vereins
Der Verein fuhrt den Namen "Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein "Ziethen" e.V.. Issum". Der
Verein hat seinen Sitz in Issum und gehört dem Kreisverband der Reit- und Fahrvereine e.V.
Kleve an. Er ist dem Verband der Reit- und Fahrvereine Rheinland e.V. angeschlossen.

§ 2) Zweck und Ziele des Vereins
1. Der Verein ist selbstlos tätig; er ist ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig (im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung). so*ie unpolitisch und verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Sämtliche Einnahmen, insbesondere an Beiträgen, Llmlagen und Gebühren sind ausschließlich
zur Deckung der Geschäflskosten und zur Erreichung der satzuns_semäßen Ziele des Vereins zu
verwenden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus \4itteln des Vereins.
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zueck der Körperschaft fremd sind. oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt u erden.
2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Reiterei und aller Fragen, die sich mit dem Pferd
befässen.
3. Zreie des Vereins sind insbesondere:

die Ausbildung der Jugend und aller interessierten Personen im Reiten und Fahren sowiea) 
in der Haltung, Ausbildung von Pfbrden und im Umgang mit Pferden,

b) Durchflihrung von Pferdeleistungsschauen und anderer reiterlicher Veranstaltungen.

§ 3) Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus:

. ordentlichen Mitgliedem: alle Personen. die den Zu'eck und die Ziele des Vereinsa) 
unterstützen.

b) außerordentlichen Mitgliedern: Freunde und Förderer des Vereins

^\ Ehrenmitgliedern: Personen. die sich um die Förderung des Vereins besonders verdientc) 
gemacht f,aben und durch die Mitgliederversammlung emannt werden.

§ 4) Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft
Der Antrag um Aufnahme in den Verein geschieht durch Anmeldung beim Vorstand. Dieser
entscheidet über die Aufnahme.
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluß aus einem wichtigen Grund. Der
ALrstritt muß gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Mit dem Ausscheiden erlöschen
alle Rechte gegenüber dem Verein. Seinen Pflichten gegenüber dem Verein hat der
Ausgeschiedene bis zum Ende des laufenden Geschäftsiahres nachzukommen.

§ 5) Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder haben das Recht auf volle Unterstützung und Förderung durch den Verein im
Rahmen der Satzung.
2.Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung einzuhalten, sich um die Verwirklichung der
Vereinsziele zu bemühen und die festgesetzten Beiträge, Umlagen und Gebühren zu bezahlen.



§ 6) Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversatnmlung.
l. f)er Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

dem 1. und 2. Vorsitzenden. dem 1. und 2. Geschäftsführer, dem l. und 2. Kassierer. dem

Jugendwart, dem Beauftragten der Freizeitreiter und den 1.,2. und 3. Besitzern, t\ovon einer der

Beisitzer sich fiir die sportlichen Belange des Vereins einsetzen sollte.
Der Vorstand wird auf die Dauer von .1 Jahren von der Mitgliederversammlung gew.ählt. jedoch
sind der 1 . Vorsitzende. 2. Geschättsfiihrer. 1 . Kassierer. 2. und 3. Beisitzer bzw. der 2.
Vorsitzende, l. Geschäftsfuhrer. 2 Kassierer, Beauftragter der Freizeitreiter. l. Beisitzer,
Jugendwart, jeweils im Wechsel von 2 Jahren neu zu w'ählen.
Der Jugendwart und seinen Stellvertreter wählen die Jugendlichen des Vereins. Als Jugendliche
gelten alle jugendlichen Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 2 I . Lebensjahr.
Der Jugendwart kann älter sein.

Dem Vorstand obliegt:
a) die Aufhahme und der Ausschluss von \4itg1iedern.
b) die Durchfiihrung von Beschlüssen der \{itglieden'ersammlung.
c) die Bildung besonderer Ausschüsse.

Der Vorstand ist beschlussftihig. r'renn mehr als die Hälfte des Vorstandes anwesend ist; er
beschließt mit einlacher Mehrheit. bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des l.
Vorsitzenden. Bei Ausschluss eines Mitgliedes ist die 213 Mehrheit der Stimmen des Vorstandes
erforderlich.
Der Geschäftsführer erledigt den laufenden Geschäftsverkehr, erstellt den Geschäftsbericht und
fbrtigt die Protokolle der Versammlungen. die vom Geschäftsfiihrer und dem 1. Vorsitzenden zu
unterzeichnen sind.
Der Kassierer erledigt die Rechnungs- und Kassenfiihrung.

2. Die Mitgliederversammlung
Jedes Kalenderjahr findet eine ordentliche N{itgliederversammiung statt. Außerordentliche
Mitgliederversammlungen können nach Bedarf-oder müssen, u,enn Anträge von mindestens l/3
der Mitglieder vorliegen, vom Vorsitzenden einberufen werden.
Die Mitgliederversammlung ist mindestens eine Woche vorher schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung einzuberufen.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussftihig. Jedes Mitglied zu §3 Absatz a) und c). welches das 18. Lebensjahr vollendet hat,
ist stimmberechtigt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Zv den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:
a) Wahl des Vorstandes,

t \ Entgegennahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung sowie Entlastung des
b)' Vorstandes-

c) Festsetzung der Beiträge und Gebühren,
d) Beschlussfassung von Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins,
e) Wahl der Rechnungsprüfer,

0 Ernennung von Ehrenmitgliedern.
Satzungsänderungen können nur beschlossen werden. wenn die Tagesordnung sie vorsieht: sie
bedürfbn der Zustimmung von 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Satzungsänderungen



X:t-rH' 
behördlicher oder gesetzlicher Anordnungen können durch den vorstand beschlossen

§ Zl Mitgtiederbeitrag
Jedes.vereinsmit-eried zahrt einen Beitrag an den verein, dessen Höhe von der derMitgliederversamm 

1 un g itsteel egt u ird.
Ehrenmitglieder zah jen keine Beitrase.

lSl _ Geschätts.jahr und Rechrrung"sle_qun_q
Geschäfts-iahr ist cas Kalenderiah.. i, End-e eines jeden Geschäfts.jahres sind dieGeschäftsbücher ahzuschließen. der vermögensstand aufzunehmen und ein Geschäftsberichtanzufeni sen,

§ 9) .\uiltisuns des Vereins
Die '\utliisune des Vereins kann nur in einer zur Beschlussfassung über diesen GegenstandbesonJr-rs einberufenen Mitgliederversammlung mit 2,,3 Srimmenmehrheit der an*esenden\ litcl i eJer beschlossen werden.
Bei der Auflösung des vereins oder bei wegfall eines brisherisen Z*,ecks ftillt das vermögen anden "Kreisverband der Reit- und Fahrvereine e.\'. Kler e'i oi.. d.rr"n Rechtrnachfblger, Dieser
5,1i:!"tffi;r".$$:ffi:::lbar 

und ,,,r.r,u.nrich rirr 
-seme"ii-nutzige zwecke i* iinn. r,on §2

§ l0) Inkrafttreten
Die satzung trin mit dem Beschluss der \litgliederversammlung vom 06.10.1gg0 in Kraft.Gleichzeitig trin die Sarzun_s vom O+.0S. 1921 außerKraft.

Issum. den 06. Oktober l9g0


